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Erwägungen

E. 1
Im Beschwerdeverfahren gegen die Verfügung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts
des Kantons Bern vom 15. Dezember 2023 betreffend Entzug des Führerausweises für
Motorfahrzeuge forderte die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen
gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern A.________ mit Verfügung vom 9.
Januar 2024 auf, bis zum 30. Januar 2024 einen Kostenvorschuss von Fr. 900.-- zu leisten.
Am 10. Januar 2024 ersuchte A.________ bei der Rekurskommission um unentgeltliche
Rechtspflege. Mit Verfügung vom 11. Januar 2024 forderte diese ihn auf, bis zum 30.
Januar 2024 das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular "Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege" mit den geforderten Belegen, namentlich den in der
Verfügung aufgelisteten, einzureichen. Bei unbenutztem Fristablauf gelte das Gesuch als
zurückgezogen. Gegen diese Verfügung gelangte A.________ an das Bundesgericht, das
mit Urteil 1C_35/2024 vom 19. Januar 2024 auf die Beschwerde nicht eintrat.

E. 2
Noch vor dem Urteil des Bundesgerichts, am 12. Januar 2024, hatte A.________ der
Rekurskommission das ausgefüllte Formular "Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege"
ohne Beilage von Belegen eingereicht. Mit Verfügung vom 5. Februar 2024 wies die
Rekurskommission sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ab und setzte ihm eine
Nachfrist an bis zum 20. Februar 2024 zur Leistung des mit Verfügung vom 9. Januar 2024
eingeforderten Kostenvorschusses von Fr. 900.--. Werde innert dieser Nachfrist weder der
Kostenvorschuss bezahlt noch die Beschwerde zurückgezogen, werde auf die Beschwerde
unter Kostenfolge nicht eingetreten. Gegen diese Verfügung erhob A.________ erneut
Beschwerde beim Bundesgericht. Mit Urteil 1C_96/2024 vom 2. Mai 2024 trat das
Bundesgericht auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG
nicht ein, da sie den Begründungsanforderungen offensichtlich nicht genügte.

E. 3
Am 9. August 2024 (Posteingang) gelangt A.________ mit einer als
"Dienstaufsichtsbeschwerde verbunden mit Revision über Urteil 1C_96/2024" betitelten
Eingabe an das Bundesgericht. Das Bundesgericht verzichtet auf die Einholung von
Vernehmlassungen.

E. 4
Urteile des Bundesgerichts erwachsen am Tag ihrer Ausfällung in Rechtskraft ( Art. 61
BGG ). Die Aufhebung oder Abänderung eines in Rechtskraft erwachsenen
Bundesgerichtsurteils ist nur bei Vorliegen eines Revisionsgrundes nach Art. 121 ff. BGG
möglich. Eine "Dienstaufsichtsbeschwerde" an das Bundesgericht gegen ein Urteil
desselben sieht das Bundesgerichtsgesetz nicht vor. Die Eingabe ist deshalb einzig als



Revisionsgesuch gegen das Urteil 1C_96/2024 zu behandeln. Der Gesuchsteller bringt zwar
vor, es lägen Revisionsgründe gemäss Art. 121, insbesondere dessen lit. c und d, Art. 122
und Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG vor. Inwiefern dies der Fall sein soll, legt er aber nicht
ansatzweise dar und ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr macht er letztlich wie schon im
Verfahren 1C_96/2024 geltend, die Rekurskommission habe ihm zu Unrecht die
unentgeltliche Rechtspflege verweigert. Mit dieser Kritik ist er im Revisionsverfahren nicht
zu hören, ist dieses doch auf die Frage beschränkt, ob ein Revisionsgrund im Sinne von Art.
121 ff. BGG vorliegt. Damit ist auf das Revisionsgesuch nicht einzutreten. Das
Bundesgericht behält sich im Weiteren vor, inskünftig ähnliche Eingaben in der
vorliegenden Angelegenheit formlos abzulegen.

E. 5
Bei diesem Verfahrensausgang ist der Gesuchsteller kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Soweit er für das vorliegende Verfahren implizit ein Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege stellt, ist das Gesuch wegen Aussichtslosigkeit des Revisionsbegehrens
abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen ( Art.
68 BGG ).
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